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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 4. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen lade ich ein für 

 

Mittwoch, 29. Juni 2016, 17:00 Uhr, 

Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Verlängerung Zukunftssicherungstarifvertrag (ZuSi) Gesundheit 

Nordhessen Holding AG 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

- 101.18.111 -  

 

2. Kompetenzen entwickeln - Perspektiven eröffnen - Arbeitsplätze für 

Langzeitarbeitslose schaffen 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

- 101.18.123 -  

(gleichzeitig im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport) 

 

3. Hessische Arbeitsmarktförderung - 

Umsetzung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 2016 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

- 101.18.145 -  
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2 von 3 4. Fuhrpark 

Anfrage der AfD-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dieter Gratzer 

- 101.18.99 -  

 

5. Anmeldung von Wohnadressen 

Anfrage der AfD-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dieter Gratzer 

- 101.18.100 -  

 

6. Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

- 101.18.112 -  

 

7. Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung 

Anfrage der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

- 101.18.113 -  

 

8. Sicherstellung eines wirkungsvollen Forderungsmanagements 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

- 101.18.114 -  

 

9. Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Lutz Getzschmann 

- 101.18.119 -  

 

10. Einstellung von kommunalen Betriebsprüfer*innen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Mirko Düsterdieck 

- 101.18.120 -  

 

11. Kostensteigerungen und Vergabeverfahren beim Bau des Flughafens 

Kassel-Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Mirko Düsterdieck 

- 101.18.139 -  

 

12. Schuldenuhr 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Matthias Nölke 

- 101.18.156 -  
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13. Stellplatzsatzung 

Anfrage der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Matthias Nölke 

- 101.18.157 -  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Petra Friedrich 

Vorsitzende 
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Niederschrift 

über die 4. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

am Mittwoch, 29. Juni 2016, 17:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 

Anwesende:  

 

Mitglieder 

Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD 

Dominique Kalb, 1. stellvertretender Vorsitzender, CDU 

Dorothee Köpp, 2. stellvertretende Vorsitzende, B90/Grüne 

Dr. Rabani Alekuzei, Mitglied, SPD  (Vertretung für Hermann Hartig) 

Anke Bergmann, Mitglied, SPD 

Dr. Hasina Farouq, Mitglied, SPD - ab 17:15 Uhr (TOP 3)  (Vertretung für Dr. Günther Schnell) 

Patrick Hartmann, Mitglied, SPD  (Vertretung für Wolfgang Decker) 

Harry Völler, Mitglied, SPD  (Vertretung für Enrico Schäfer) 

Jörg Hildebrandt, Mitglied, CDU 

Dr. Michael von Rüden, Mitglied, CDU 

Jutta Schwalm, Mitglied, CDU  (Vertretung für Dr. Norbert Wett) 

Dieter Beig, Mitglied, B90/Grüne 

Boris Mijatovic, Mitglied, B90/Grüne 

Peter Marggraff, Mitglied, AfD  (Vertretung für Dieter Gratzer) 

Dr. Johannes Zweig, Mitglied, AfD 

Mirko Düsterdieck, Mitglied, Kasseler Linke 

Lutz Getzschmann, Mitglied, Kasseler Linke 

Matthias Nölke, Mitglied, FDP 

Volker Berkhout, Mitglied, Piraten 

 

Teilnehmer mit beratender Stimme 

Edis Gegic, Vertreter des Ausländerbeirates 

Klaus Hansmann, Vertreter des Behindertenbeirates 

 

Magistrat 

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 

Christian Geselle, Stadtkämmerer, SPD 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 

Schriftführung 

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Peter Müller, Vertreter des Seniorenbeirates 

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 
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Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 

Dr. Joachim Benedix, Personal- und Organisationsamt 

Uwe Fricke, Bürgeramt 

Stefan Knabe, Bürgeramt 

Stefanie Köhler, Hauptamt 

Thomas Bergmann, Revisionsamt 

Ute Pähns, Sozialamt 

Wolfram Schäfer, Kämmerei und Steuern 

Frank Grützmacher, Kämmerei und Steuern 

Stefan Rios, Kämmerei und Steuern 

Dr. Georg Förster, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 

Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt 

M. Hocke, Praktikant Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Verlängerung Zukunftssicherungstarifvertrag (ZuSi) 

Gesundheit Nordhessen Holding AG 

101.18.111 

2. Kompetenzen entwickeln - Perspektiven eröffnen - 

Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose schaffen 

101.18.123 

3. Hessische Arbeitsmarktförderung - 

Umsetzung des Ausbildungs- und  

Qualifizierungsbudgets 2016 

101.18.145 

4. Fuhrpark 101.18.99 

5. Anmeldung von Wohnadressen 101.18.100 

6. Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse 101.18.112 

7. Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung 101.18.113 

8. Sicherstellung eines wirkungsvollen 

Forderungsmanagements 

101.18.114 

9. Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze 

aufheben 

101.18.119 

10. Einstellung von kommunalen Betriebsprüfer*innen 101.18.120 

11. Kostensteigerungen und Vergabeverfahren beim Bau des 

Flughafens Kassel-Calden 

101.18.139 

12. Schuldenuhr 101.18.156 

13. Stellplatzsatzung 101.18.157 

 

 

Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 22. Juni 2016 

ordnungsgemäß einberufene 4. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 

Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden und stellt die 

Beschlussfähigkeit fest. 

 



 

Niederschrift über die 4. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen  

vom 29. Juni 2016 

 

3 von 14  

Zur Tagesordnung 

 

Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass den Ausschussmitgliedern eine Tischvorlage zu 

Tagesordnungspunkt 

3. Hessische Arbeitsmarktförderung –  

 Umsetzung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 2016 

 Vorlage des Magistrats 

 - 101.18.145 – 

vorliegt. Die Vorlage wurde am 27. Juni 2016 vom Magistrat beschlossen.  

 

Vorsitzende Friedrich stellt die Tagesordnung fest. 

 

 

1. Verlängerung Zukunftssicherungstarifvertrag (ZuSi) Gesundheit 

Nordhessen Holding AG 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.111 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel, als Mehrheitsaktionärin der Gesundheit Nordhessen 

Holding AG (GNH) erklärt, dass sie bis zum 31. Dezember 2017 die 

Aktienmehrheit an der GNH halten wird, soweit der im Nachtrag zur 

bestehenden Vereinbarung –ohne Datum- vom 1. Februar 2007 bzw. 22. 

Februar 2007 vereinbarte Basiswert des bilanzierten Eigenkapitals der 

Gesundheit Nordhessen Holding AG (unter Berücksichtigung der Anwendung 

des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes) nicht unterschritten wird und der 

Zukunftssicherungstarifvertrag rechtsverbindlich zwischen der GNH incl. 

ihrer Tochtergesellschaften und der Gewerkschaft ver.di mit einer Laufzeit 

bis zum 31. Dezember 2016 geschlossen wird.  

 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

Stadtkämmerer Geselle beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder. 
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Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD, FDP, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: Kasseler Linke 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Verlängerung Zukunftssicherungstarifvertrag 

(ZuSi) Gesundheit Nordhessen Holding AG, 101.18.111, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Bergmann 

 

 

2. Kompetenzen entwickeln - Perspektiven eröffnen - Arbeitsplätze für 

Langzeitarbeitslose schaffen 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.123 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel schafft zusätzliche Arbeitsplätze im Rahmen des 

Hessischen innovativen Förderinstruments für die Integration in den 

Arbeitsmarkt „Kompetenzen entwickeln – Perspektiven eröffnen“. Es wird 

angestrebt, zur Integration von Langzeitarbeitslosen (erwerbsfähigen 

Hilfebedürftigen / SGB II) in den Arbeitsmarkt 22 tariflich entlohnte, 

befristete und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse einzurichten 

und zu fördern.  

 

2. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung für die innerstädtischen 

Arbeitsplätze, soweit sie nicht durch das ESF-Bundesprogramm zur 

Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

sichergestellt ist. 

 

Voraussichtlich 15 Arbeitsverhältnisse werden bei den Stadtreinigern, bei der 

freien Wohlfahrtspflege und bei Kasseler Unternehmen eingerichtet. Hier ist 

eine städtische Kofinanzierung voraussichtlich nicht erforderlich. Es werden 

die Landesmittel aus dem oben genannten Programm als 

Lohnkostenzuschüsse weitergeleitet.  
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3. Für die Projektumsetzung sind im städtischen Haushalt für die 

Haushaltsjahre 2016 bis 2018 602.578 € erforderlich. Für 2016 sind keine 

kommunalen Eigenmittel erforderlich. Die nach politischer Beschlussfassung 

zu beantragenden zusätzlichen Ausgabeermächtigungen (ÜPL) sind durch 

Drittmittel gegenfinanziert. Für 2017 werden städtische Eigenmittel in Höhe 

von  

voraussichtlich 17.028 € und für 2018 städtische Haushaltsmittel von 

voraussichtlich 69.310 € bei der Kostenstelle 500 00 607 benötigt. 

 

Für die Jahre 2017 und 2018 werden die erforderlichen zusätzlichen 

Finanzmittel bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.“ 

 

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden von Stadtkämmerer Geselle 

beantwortet.  

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Kompetenzen entwickeln - Perspektiven eröffnen 

- Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose schaffen, 101.18.123, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Kalb 

 

 

3. Hessische Arbeitsmarktförderung - 

Umsetzung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 2016 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.145 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung des Ausbildungs- und 

Qualifizierungsbudgets 2016 (AQB) des Landes Hessen.  
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    Zwölf Ausbildungsplätze, davon vier Plätze mit ausbildungsbegleitendem 

Coaching, Schwerpunkt Alleinerziehende, 

   110 Berufsvorbereitungsplätze, davon 60 Plätze für benachteiligte junge 

Menschen mit besonderem Förderbedarf, 35 für junge Menschen mit 

Migrationshintergrund und 15 Plätze für Alleinerziehende zur 

Vorbereitung einer Teilzeitausbildung, 

    203 Plätze für Flüchtlinge im Asylverfahren, davon 64 Plätze in einem 

integrierten Beschäftigungsprojekt mit Sprachkurs sowie 139 

Sprachkursplätze zur langfristigen Integration in Arbeit bzw. Ausbildung 

im ersten Arbeitsmarkt  

 

neu geschaffen bzw. weitergeführt und finanziell unterstützt.  

 

3. Das Sozialamt wird mit der Steuerung und Verwaltung der Budgetumsetzung 

beauftragt. 

 

4. Das Personal- und Organisationsamt wird ermächtigt das für die 

Projektumsetzung erforderliche Personal einzustellen und zu beschäftigen. 

 

5. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung der Ausbildungsplätze, der 

Personalkosten für die Projektsteuerung, Anleitung und sozialpädagogische 

Begleitung, soweit sie nicht durch Dritte oder durch Eigenmittel der Träger / 

Kooperationspartner sichergestellt wird. 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2016 für das 

Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung. Die voraussichtlichen 

Projektaufwendungen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wurden bei der 

Haushaltsplanung für 2017 und bei der mittelfristigen Finanzplanung für 

2018 bis 2020 berücksichtigt.“ 

 

 

Den Mitgliedern liegt der Beschluss des Magistrats vom 27. Juni 2016 als 

Tischvorlage vor. Stadtkämmerer Geselle beantwortet die Fragen der 

Ausschussmitglieder.  

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: AfD 

den  
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Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Hessische Arbeitsmarktförderung - 

Umsetzung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 2016, 101.18.145, wird 

zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Mijatovic 

 

 

4. Fuhrpark 

Anfrage der AfD-Fraktion 

- 101.18.99 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

1. Wird hoch ist der Fahrzeugbestand im Bereich der Stadtverwaltung Kassel, 

einschließlich der Kommunalbetriebe, aufgeschlüsselt nach PKW, 

Transporter, LKW, Sonderfahrzeuge? 

2. Wer veranlasst die Neubeschaffung von Fahrzeugen? Erfolgt einen 

Ausschreibung? 

3. Wie lang ist die Nutzungsdauer der Fahrzeuge? 

4. Wer entscheidet über die Nutzungsdauer? 

5. Gibt es Elektrofahrzeuge? 

6. Wie erfolgt der Verkauf der Fahrzeuge? 

7. Erfolgt die Anschaffung über einen Kauf oder über Leasing? 

8. Wo sind diese Fahrzeuge versichert? 

9. Wer führt die Wartung für diese Fahrzeuge durch? Wenn dies in Eigenregie 

geschieht; wie viele Mitarbeiter sind in der Stadtverwaltung und in den 

Kommunalbetrieben dafür eingestellt? 

10. Wie erfolgt das Tanken der Fahrzeuge? 

11. Gibt es dazu Sondervereinbarungen mit bestimmten Anbietern? 

12. Welcher der leitenden Mitarbeiter hat eine Selbstfahrgenehmigung? 

13. Wem steht ein Fahrer zu? 

 

Stadtverordneter Marggraff, AfD-Fraktion, begründet die Anfrage. Die Anfrage 

und die sich stellenden Nachfragen der Ausschussmitglieder werden von 

Stadtbaurat Nolda beantwortet.  

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzende Friedrich die 

Anfrage für erledigt. 
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Anfrage der AfD-Fraktion 

- 101.18.100 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

Gibt es bestimmte Adressen, an denen mehr Menschen ihre Wohnadresse 

angeben, obwohl die baulichen Voraussetzungen ein  "Wohnen" dieser Vielzahl 

von Menschen an dieser Meldeadresse nicht möglich erscheinen lässt? 

 

Wenn nicht, wird eine Plausibilitätsprüfung für gehäuft auftretende 

Meldeadressen durchgeführt? 

 

Wenn ja, gibt es städtische Prüfer, welche die Plausibilität der Meldung prüfen 

und die Personen an der Meldeadresse überprüfen? 

 

Wenn ja, gibt es eine Überprüfung von an solchen Adressen gemeldeten 

Personen und den Bezug von Sozialleistungen? 

 

Die Anfrage wird von Stadtverordneten Marggraff, AfD-Fraktion, begründet. 

Oberbürgermeister Hilgen beantwortet die Anfrage und die Nachfragen der 

Ausschussmitglieder. Er sagt eine schriftliche Antwort mit der Niederschrift zu.  

 

Nach Beantwortung durch Oberbürgermeister Hilgen erklärt  

Vorsitzende Friedrich die Anfrage für erledigt. 

 

 

6. Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.18.112 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zukünftig die Jahresabschlüsse der Stadt 

fristgerecht aufzustellen. 

 

Stadtverordneter Kalb, CDU-Fraktion, begründet den Antrag.  

Nach Stellungnahme von Stadtkämmerer Geselle mit dem Hinweis, dass die 

Jahresabschlüsse fristgerecht aufgestellt werden, zieht Stadtverordneter Kalb den 

Antrag für die CDU-Fraktion zurück. 
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9 von 14 Der Antrag wurde von Stadtverordneten Kalb für die Antrag stellende Fraktion 

zurückgezogen. 

 

 

7. Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung 

Anfrage der CDU-Fraktion 

- 101.18.113 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Warum hat der Magistrat bislang die bereits im Rahmen der  

163. Vergleichenden Prüfung „Rechnungsprüfungsämter Städte und LWV“ 

im Jahr 2013 sowie im Rahmen der 184. Vergleichenden Prüfung 

"Haushaltsstruktur 2015: Großstädte" abgegebene Empfehlung der Prüfer 

ignoriert und bis jetzt kein gesondertes Antikorruptionskonzept in Form 

einer Richtlinie oder Dienstanweisung in Kraft gesetzt? 

 

2. Warum nutzt die Stadt Kassel die Möglichkeit von internetbasierten 

Kontaktformularen bzw. Online-Kontaktformularen in Bezug auf die 

Korruptionsvorbeugung nicht? Warum gibt es weder auf der Internetseite 

der Stadt noch im stadtinternen Telefonbuch einen expliziten Hinweis auf 

einen Antikorruptionsbeauftragten, der in Verdachtsfällen als 

Ansprechpartner zur Verfügung steht? 

 

Stadtverordneter Kalb, CDU-Fraktion, begründet die Anfrage. Die Anfrage wird 

von Oberbürgermeister Hilgen beantwortet.  

 

Nach Beantwortung durch Oberbürgermeister Hilgen erklärt  

Vorsitzende Friedrich die Anfrage für erledigt. 

 

 

8. Sicherstellung eines wirkungsvollen Forderungsmanagements 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.18.114 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, sicherzustellen, dass gemäß § 26 GemHVO der 

Stadt zustehende Erträge vollständig erfasst und die Forderungen rechtzeitig 

eingezogen werden.  
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effiziente Forderungserfassung und -verwaltung sowie eine zeitnahe und 

wirkungsvolle Realisierung der städtischen Ansprüche ermöglicht. 

 

Stadtverordneter Kalb, CDU-Fraktion, begründet den Antrag. Eine Stellungnahme 

erfolgt von Stadtkämmerer Geselle. Auch erläutert er die Sachlage und 

beantwortet anschließend die Fragen der Ausschussmitglieder. Im Anschluss daran 

zieht Stadtverordneter Kalb den Antrag für die CDU-Fraktion zurück. 

 

Der Antrag wurde von Stadtverordneten Kalb für die Antrag stellende Fraktion 

zurückgezogen. 

 

 

9. Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.18.119 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Bewirtschaftungsgrundsätze des Magistrats für den Haushalt 2016 werden 

aufgehoben. 

 

Der Antrag wird von Stadtverordneten Getzschmann, Fraktion Kasseler Linke, 

begründet. Stadtkämmerer Geselle nimmt Stellung und beantwortet die Fragen 

der Ausschussmitglieder.  

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD, FDP 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Haushaltshoheit bewahren - 

Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben, 101.18.119, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Marggraff 
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Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.18.120 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadt Kassel nimmt ihre gesetzlichen Mitwirkungsrechte im 

Steuerermittlungs- verfahren ( § 21 Abs. 3 FVG ) zur Gewerbesteuer wahr und 

richtet zwei Stellen zur kommunalen Betriebsprüfung ein. Die Ergebnisse und 

Erfahrungen werden nach zwei Jahren im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft 

und Grundsatzfragen vorgestellt. 

 

Stadtverordneter Düsterdieck, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. 

Stadtkämmerer Geselle bezieht Stellung zu dem Antrag.  

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD, FDP 

Enthaltung: Freie Wähler + Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Einstellung von kommunalen 

Betriebsprüfer*innen, 101.18.120, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Getzschmann 

 

 

11. Kostensteigerungen und Vergabeverfahren beim Bau des Flughafens 

Kassel-Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.18.139 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wer war über welchen Zeitraum für die Stadt Kassel in der ARGE 

Projektsteuerung der Kassel Flughafen GmbH vertreten? 
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Flughafen Kassel-Calden jeweils alle zwingend zu realisierenden Positionen 

angesetzt oder fehlten zahlreiche Ansätze, z.B. für Grunderwerb, 

Entschädigungszahlungen und das Inventar der Hochbauten? 

3. Weshalb führte ein höherer Detailierungsgrad der Planung zu steigenden 

Baukosten und inwiefern waren diese nicht vorhersehbar? 

4. Welche Verschärfungen in der Luftsicherheitsgesetzgebung verursachten, 

jeweils in welcher Höhe, Kostensteigerungen beim Bau des Flughafens 

Kassel-Calden? 

5. Mit welcher Begründung hielt der Magistrat in der GIKE berücksichtigte 

Vergabeerfolgsprognosen für angemessen? 

6. Ab wann wusste der Magistrat, dass die Flughafen Kassel GmbH 

beabsichtigt, die Ausschreibungen der Bauleistungen für den Flughafen 

Kassel-Calden so zu gestalten, dass dadurch vor allem hessische 

Unternehmen die Ausschreibungen gewinnen konnten? 

7. Ab wann wusste der Magistrat, dass die Flughafen Kassel GmbH 

beabsichtigt, die Ausschreibungen der Bauleistungen für den Flughafen 

Kassel-Calden durch die Bündelung von Losen so zu gestalten, dass 

mehrheitlich große Unternehmen die Ausschreibungen gewinnen konnten? 

8. Welche Unternehmen haben welche Bauleistungen beim Bau des Flughafens 

Kassel-Calden erbracht - wie hoch waren die jeweils vertraglich 

vereinbarten Kosten dafür und wie hoch die tatsächlich geleisteten 

Zahlungen? 

9. Hält der Magistrat es für angemessen, dass die Zahl der Bieter bei 

Ausschreibungsverfahren zum Bau des Flughafens Kassel-Calden begrenzt 

wurde? 

10. Ist sichergestellt, dass alle den Bau des Flughafens Kassel-Calden und die 

damit verbundenen Ausschreibungen betreffenden Unterlagen auch über 

die Fünfjahresfrist hinaus, mindestens aber bis zur vollständigen Klärung 

der Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren, aufbewahrt 

werden? 

11. Die Finanzierung der letzten Baukostensteigerung über 271 Mio. € hinaus 

soll durch die Flughafen GmbH über einen Kredit abgedeckt werden. Wie 

hoch sind die Kosten für diesen Kredit? 

12. Wie hoch wären die Kreditkosten, wenn die Anteilseigner diese erneute 

Baukostensteigerung direkt bezahlten - wie bisher bei den 

Investitionskosten? 

13. Wie bewertet der Magistrat diese Kreditaufnahme bzgl. der am 28.6.2010 

in der Stavo verabschiedeten Deckelung der Investitionskosten für die 

kommunalen Gesellschafter im Rahmen des 2. Nachtrags zur 

Absichtserklärung? 

14. Wann hat der Aufsichtsrat der Flughafen GmbH den Wirtschaftsplan 2016 

beschlossen? 
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Stadtkämmerer Geselle beantwortet die Anfrage und sagt eine schriftliche Antwort 

mit der Niederschrift zu. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Geselle erklärt Vorsitzende Friedrich 

die Anfrage für erledigt. 

 

 

12. Schuldenuhr 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.18.156 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Eingangsbereich des Rathauses sowie auf 

der Internetseite der Stadt Kassel eine Schuldenuhr vergleichbar mit der des 

Bundes der Steuerzahler zu installieren. Dort soll der aktuelle Schuldenstand 

der Stadt, die Pro-Kopf-Verschuldung je Bürger sowie die Summe, um die sich 

der Schuldenstand pro Sekunde erhöht oder verringert, angezeigt werden.  

 

Stadtverordneter Nölke, FDP-Fraktion, begründet den Antrag seiner Fraktion. 

Stadtkämmerer Geselle nimmt dazu Stellung.  

 

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 

Zustimmung: FDP, Freie Wähler + Piraten 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD, Kasseler Linke 

Enthaltung: -- 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Schuldenuhr, 101.18.156, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Nölke 
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Anfrage der FDP-Fraktion 

- 101.18.157 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie hoch waren in 2015 und im Zeitraum Januar bis Mai 2016 die 

Einnahmen durch Zahlungen von Ablösesummen gemäß der 

Stellplatzsatzung? 

 

2. Welche Beträge entfielen auf die Zone I (4.000,00 Euro je Stellplatz) und auf 

das übrige Stadtgebiet (2.000,00 Euro je Stellplatz)? 

 

3. Wie hoch sind die jährlichen Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der 

Stellplatzsatzung? 

 

Die Anfrage wird von Stadtbaurat Nolda beantwortet. Er sagt eine schriftliche 

Antwort mit der Niederschrift zu. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzende Friedrich die 

Anfrage für erledigt. 

 

 

 

 

Ende der Sitzung: 18:50 Uhr 

 

 

 

 

 

Petra Friedrich Cenk Yildiz 

Vorsitzende Schriftführer 
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Vorlage Nr. 101.18.111 

 

 

Verlängerung Zukunftssicherungstarifvertrag (ZuSi) Gesundheit Nordhessen 

Holding AG 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel, als Mehrheitsaktionärin der Gesundheit Nordhessen 

Holding AG (GNH) erklärt, dass sie bis zum 31. Dezember 2017 die 

Aktienmehrheit an der GNH halten wird, soweit der im Nachtrag zur 

bestehenden Vereinbarung –ohne Datum- vom 1. Februar 2007 bzw. 22. 

Februar 2007 vereinbarte Basiswert des bilanzierten Eigenkapitals der 

Gesundheit Nordhessen Holding AG (unter Berücksichtigung der Anwendung 

des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes) nicht unterschritten wird und der 

Zukunftssicherungstarifvertrag rechtsverbindlich zwischen der GNH incl. 

ihrer Tochtergesellschaften und der Gewerkschaft ver.di mit einer Laufzeit 

bis zum 31. Dezember 2016 geschlossen wird.  

 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 

erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 

abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger 

redaktioneller Ergänzungen, Änderungen oder Streichungen.“ 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Kassel ist mit 92,5 % Aktienanteil Mehrheitsaktionärin der Gesundheit 

Nordhessen Holding AG. Im Rahmen der Gründung der AG wurde im Jahr 2002 

zwischen der Stadt Kassel und der Gewerkschaft ver.di eine Vereinbarung –ohne 

Datum- (Anlage 1) getroffen, in der sich die Stadt Kassel verpflichtet, nicht mehr 

als 49 % der Geschäftsanteile der Klinikum Kassel GmbH, der ökomed GmbH, der 

SWA GmbH, der REHA-Zentrum GmbH und der geplanten Holding AG zu 

veräußern, soweit bestimmte Kennzahlen des Eigenkapitals der Klinikum Kassel 

GmbH nicht unterschritten wurden. Diese Vereinbarung wurde durch den Nachtrag 

zur Vereinbarung –ohne Datum- (Anlage 2) überarbeitet bzw. konkretisiert auf die 

nun bestehende Konzernstruktur der GNH Holding AG angepasst.  

In diesem Nachtrag, wurde der Stadt Kassel ein Sonderkündigungsrecht 

eingeräumt, soweit bestimmte Basiswerte des Eigenkapitals der GNH AG 

unterschritten würden.  



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.18.111 

 

2 von 2 Für den Fall, dass die Vereinbarung –ohne Datum- bis zum Ablauf des  

31. Dezember 2015 nicht gekündigt wird, wurde eine Nachwirkung von maximal 

einem Jahr vereinbart.  

 

Das Ziel der Vereinbarung –ohne Datum- und des Nachtrages war die Sicherung 

der Interessen aller bei der GNH AG und ihrer Konzerngesellschaften  beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der vorgesehenen Neubau- 

bzw. Umbaumaßnahmen am Klinikum Kassel und bildeten die Grundlage für den 

Besonderen Tarifvertrag (Anlage 3) für die GNH AG und deren 

Tochtergesellschaften.  

 

In diesem Besonderen Tarifvertrag (Zukunftssicherungstarifvertrag ZuSi) wurde 

unter anderen eine Absenkung der Bezüge der Beschäftigen für die Jahre 2007 bis 

2015 von im Durchschnitt 5,3  % vereinbart. Weiterhin wurde vereinbart, dass ein 

etwaiger auf Konzernebene erwirtschafteter und testierter Jahresüberschuss, als 

variabler Anteil, an die Beschäftigten, bis zur Höhe des Einbehalts, ausgezahlt wird. 

Die durchschnittliche Rückzahlungsquote, berechnet auf das Gehalt und die 

Rückzahlung sowie auf die Laufzeit von 2007 bis 2015 betrug Konzernweit 83,3 %. 

Im Gegenzug verzichteten die beteiligten Arbeitgeber für die Dauer der Laufzeit 

dieses Tarifvertrages unter anderem auf betriebsbedingte Kündigungen.  

 

Am 12. November 2015 wurden die Eckpunkte zur Verlängerung des 

Zukunftssicherungstarifvertrages für die GNH AG und ihrer Tochtergesellschaften 

mit Ausnahme der SWA GmbH und der Kassel School of Medicine gGmbH 

paraphiert. Die Gewerkschaft ver.di hat die Bereitschaft zum Abschluss dieser 

Verlängerungsvereinbarung neben der Vorlage eines plausiblen Zukunftskonzeptes 

der GNH AG auch an die Verlängerung der Vereinbarung zwischen ihr und der 

Stadt Kassel als Mehrheitsaktionärin geknüpft.  

Es wird daher angestrebt, die in der Vereinbarung-ohne Datum- und im Nachtrag 

zu dieser Vereinbarung festgelegten Kriterien bzgl. der Berechnung des 

maßgeblichen Eigenkapitals und dem damit verbundenen Garantieversprechen des 

Haltens der Aktienmehrheit an der GNH bis zum 31. Dezember 2017 zu verlängern. 

Eine Nachwirkung von einem Jahr wie im Nachtrag zur Vereinbarung  -ohne 

Datum-, ist nicht vorgesehen. 

 

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 30. Mai 2016 beschlossen. 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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-•· Persona·loberleitüngsvertrag für dqs HEHA„zentrum · (Anlage '1 t) ·. . · ·: · .· ... _ .. • Dit=r1stliistun9süperlassur,gsvertr.ag für die Klinikum Kassel (Anlage 2) .·· · · · . · \. · ... ·
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Anlage 1









Die Stadt Kassel, 
vertret�!). durch den Magistrdt, Ra1haus 1 34117 Kassel 

im folgenden Stadt Kassel genannt -

.und 

� . 

die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, 
Landesbezirksle.itung Hessen 

im folgenden Gewerkschaft ver.di genannt D 

schließen zur Sicherung der Interessen t:11.ler bei der Gesundheit Nordhessen Holding 
AG und a.llen Konzerngese'n�chaften bEi:schäftigten Arbeitnehmer und Arb·eitnehmerin. nen im Rahmen der vörgesehenen Neubau bzw. Umbaumaßnahmen atn Klinik.um 

· Kassel den na.chstehende·n

. Nachtra� 

zur bestehenden Vereinbarung • ohne Datum -

.1) Die Stadt Kassel verpflichtet sich bis zum Entje der auf den 31.12.2015 verlänger-. 
ten _Laufzeit �er Vereinbwung zwischen der Gesundheit Nordhessen Holding AG

· ·(nachfolgend GNH genannt) und der Gewer�schatt ver.di r nindeste.ns 50, 1 % der 
Gesellschaftsanteile an der GNH als ko.mmunale Gesellschafte·rjn z.u helteh. 
Für den Fall, dass die Vereinbarung - ohne Datum - bis zum- Ablauf 31 .12.2015 
·nicht ·gek()ndigt wird, soll dje vorstehende Verpflichtung noch maximal· ein Jahr
Nachwirkung haben. · · · · · 

( 2) Unter Aufhebung der bisher.in·§ .3 Ziffer 2 lit a - d der Vereinbawn9 - ohne Datum -
genannten .Kennzahlen wird vereinbart, dass. die Stadt Kassel ein Sonderkündi
gungsrecht jeweil.s zum 31. 12. eines jeden Jahres für den Fall hat , dass das· bilan-

. zierte Eigenkapital der Gesundheit Nordhessen Holding AG unter E,eibehattung der 
· bisherigen Bfürnzierung�grundsätze. folgenden Ba.siswert ·unterschr,�itet:

Eigenkapital per 31.12.2006 
abzü.gl.. Firmenwertabschreibung 
zzgl. EK-Zuführung Landkreis Kassel 
abzOgl. 2,5 Mio. € 

Die K011digung kann nur innerhalb von drei Monaten nach Beschlussfassung über 
· den maßgebl'iohen testierten Jahre�ab·schluss durch die zuständi.gen Grem.ien mit
Wirkur.\g zum 31.12. dieses Jahres. ausgesprochen werden. Entscheidend für die
Rechtzeitigkeit i�t der Zeitpunkt .des .Ei0gangs einer schriftlichen Kündigu ngserklä
rung bei der anderen Vertrag.spartei. Elne _Kündigung· durch Fa.x oder E rnail wird .
aus9eschlossen. · 

Anlage 2





11.10.2006 � 2  �-
Eckpunkte .. . .. ·. . . .. .. 

.·· .. · . · . · 
.eines. ·F3esonderen.T�rifyertr�ge:sJijrg�nJ�onzern G��Vllcll)t)it.Nprqb.e�sen.J:1<>1�ing .• r,rtit 
foJ9enden Geselischafteti: '. G�süf'lgll�lt·······�ördhessetj \}ie>h:tio.g·· •. :A.,G,.·.•· t<tföikµrn · kässel 
GmbH; �eniore11w91:lnttrjl<1g�rt. ·�W.A.·KB$�e1•· GmbH, Kin·qer)<rankerihilµs .flark· .. sch911feld 
GmbH, Reha.:zentrllm Im KHnlktim Kassel GmbH, .Kranlt;enhaus· B;ad. Arols�r; Gmbli 1 

Krei�kliriiken Kässel GmbH hnd ökomed c;mbH (im Folgencl.en;b�teiligte Arb�itgeb�r) 

Präamb$1 .. 

·'. .·.· · .. ·. ' •  · . . . . . · . .  ·- • .. · .. •. -· ·. . . . . · . •  . .  ·. . . . : . , ,  

.:•. ·' -·. : ·, .

Die Tarifvertragsparteien ·$chließen die nachstehende .be�onqer� T�rifv�reinparung rnitdern 
Zi�li /\rbeitsplätze.:und öffentlic:tie\Jrägersch,�ft �er ihn l�t1h.T1J111�ufg�fühf1en JJnt?m�hn1en 
langfristig :zu sicherrt Zu di�sen1 :Zweck :verelnbifren die 'Parteien/befristet

. 
für. die Laufzeit'.

dies.��.·be�onder�ri Tarifyertragt::s. von einzelnen Regelur1gen der für sie gelt�nd�ry:J�r,ifver� 
träge in, xiachfolgt::nd fes.tg�l�gten .U.rnfang:aPZlJWeichef'l, .qm .betri�bsbr;?din.gte .B.eendigt:lngs� 
küncligungen auszuschließen· Und ·ertorderliche. lrivestitioneri •zurn: langfdstigen .Erhalt. der .. Arbei��pt�tze:i� d�J"J.�i��iirwP.ljrittirnetl,r�ier1}� �rniö�H

chen_' 
. . ' . . : .. · . . . . . . . · ..... 

Im Einzelnen ·yerständige.n iic;h dieTarifv��ragspart�iE:?rl. ·���u· .
. ,EI�f

.
cJif:.·fo,lgeryden .

.. 
Eckpunkte: ·.·

1. ·G�Itung�b�reich:
. 

Bes6häffigte (Angestellte und Arbeiterinnen/ Arbeiter), Auszubildende
im Sinne des§ 1 TVAöD � Allgemein'er Teil - sowie Praktika.ntinnen und Praktikanten
im Sinne des Tarifvertrages Ober di� vorläufige VV�it'2rgeltung qer Regelungen .für die
Praktikantinnen. ünd Pra�ti kanteii ·. der betejligte.n Arb�ifo139er.:

. 
. . ' ••. ·. · · ... , · .. ··. · ....

. •·· • .... · •. • ...•.. · •. · .. • . . 
Ausgenomfoen sind Hesch�ftigte� ·d,e arn · 1: S�pternber 2()0{$ ber�its einen gültigen . 
. }\lter$teilzeitvertrag ;atlge�chlossen haben. . . . . . . 

. . . 
' 

. . 
. 

. . 
. . . . . 

2. Die··beteiligten··ArbeitgeberT· die. b�reits ·rv1itgHed ·im K,ornmunaleh •
. 

Arb�itgebervßrb::ind
Hessen e . .V: sind, verpflichten sich für die Dauer der Laufzeit dieses Tarifvertrages, ihre
Mitgliedschaft im KAV Hessen e.V. und in der ZVK nichfzu kündigen .. . · . 

. ·.·• . . . . .· · . . . .  · . .  · . . : . . . . . , • . ' • . . . · . . . · . .. 

3. . Die·ökomed ·GmbH wird die.Mitgliedschaft im·KAV.Hessen·e!v..Zum 1:·.J�nuar.2007 
beantr�gen.··Voraussetzung.für. ciiese Verpfticntu.r,g .ist; dass. bis zµ die�em Zeitpunkt 
eln Tarifvertrag zustande ·g�kommen is�. der:,i11hal_tsgleich die f��g�lungender Lohn
vereinbarung vom .16.12t.04.1999 in der arn 1. · Oktober 2006 gültigen· Fassung Ober-
nim!)il . ·. · . . . · .• ··. . . . · .• . . · .. · ... · ... · . ·· .. :· .. ·.·· · · ·. ···•· ·•·· .. ·•.···· . • 
Satz 1 ·gut entsprechend fQr dieR�ha�Zt3ptrum im Klirylkum Kassel. GmbH. N��h E3�it�tt 
der·beiden ünternehrrien gelten für diese die Regelungen unter Ziff. 2 ent�prechend .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Zwischen .denParteien besteht Einigkeit, . Ober raine b�friste.te Al?weichung )'Qn den fQr.
sie vereinbarten Tarifverträgen folgende maximale Absen�ung der Bezüge der B�� 
schäftigten in den einzelnen Jahren zu erreichen: ·

· · .· • 2007 :i: 4 % • · 
. , .

.. : ·: · :
. 

•. 2ooä �.:s % ·. · · 
2009 ::::.6:%· 
2010=:6% ·.·· 
2011 � 6 % · .. 
2012.= 6·% 

· ... 
02013 =6%.
2014 = 5 % 
2015::;; 4 o/o; 

', . . . 

:-.·.·. : . 

. . 
. . .

. . .. . . . . · ::· ·.· 

. 
: : -� 

. 
' �

·· . . · . 
, ; , ,  ·: . 

. 
. · . . : .

. 

·. · ... ·. � .. · .. ·. ·.. : 

Die vorsteht?hden Prozentsätze beziehen sich auf die jeweils tariflich zustehenden .Be-
züge:•· · · · · ·· · ·· · ·. · · ·· · · · ·. · • · · · · · · · · · · ·· 

\ \
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Eckpunkte
Verlängerung .Zl

J
Sl, Gesundhelt Nordhessen Hol�ing AG

Die Tarifvertragsparteien vereinbaren oie folgenden Eckpunkte: 
. . 

Die Landesbezirkstarifverträge (LBZTV) Nrn. 39/2006 · und 40/2006 in der -Fassung der LBZTV Nrn. 38/2010 und 
25/2012 w�rden zum 30. November 2015 aufgehoben. Ab dem 1. Dezember 2015 treten die folgenden tariflichen 
Regeiungen in Kraft . . 

. . . . . . . 

1. Auf .Grundlage d.er �BZTV ·Nrn. 39/2006 und 40/2006 J.n der Fassung der LBZTV N rn. 38/2010 und 2�/2012
.. schH�ßen die r�rlfvertragspa�ei'en ein� Änwendungsvereinharung r.um TV •

. 
zus, fOr alle blsiang hieran 

beteiligten �onzemges�lls'chaften mit Ausnahrne de.r Se;niorenwohnaolag�o SWA K;m.el GmbH (SWA) mrt 
·den nachfolgenden Maßgab�n für die �aufzeit vom 1. D$:i:e�ber 2015 bis z�m _31. ·. Dezember 2016 ab:

a.} Bei der Ermittlung .cles Sonderentgeltesr das an die Beschäftigten d�r Gesundh�it Nordhesst;n Holding
AG au$gez�hlt 'h'.i�d, werden bei der

. 
Berechn.ung iur Ermittlung der Rückzahlungspeträge oie

Jf!hresübers.chüsse/Jahresfehlbeträge .aller Tochtergesellschaften der Gesundheit Nordhessen Holding
AG perüc:kslchtlgt, mit denen diese. einen Erg.ebnisahführungsvertrag g�s�hloss.en .hat und die zum
Zeltpvokt <:!es Abschlusses der LBZTV Nrn . .39/2006 und 40/2006 zum Konzern gehört haben. Der 
Jahresfehlbetrag 2016 der SWA wird bis maximal zur Höhe von .1,185 Mio, Euro berücksichtigt. 

b.} für clas Jahr 2015 bleibt es b�i oen bisherigen Regel.ungen. Beschäftigte (Jer SWA haben zudem im Jahr 
2016 ln Anwendung der Regelung1;n der lBZTV Nrn. 39/2006 und 40/2006 in der Fassung der LBZTV Nrn. 
38/2010 1.md 2S/2Ö12 für .das Jahr 2015 gemäß § 3 Abs. 3 LBZTV Nr. 40/2006 no.ch Anspruch auf den 
Rückzahlungsbetrag gemäß§ 6 LBZlV Nr. 39/2006. · · 

c.) Der Tarifvertrag findet kelne Anwendung auf Beschäftigte der beteiligten Arbeitgeber, die am 11. 
November2q1s b.er.eits ein�n gülti�en Al_tersteilz.eitvertra,g abgeschlossen haben. 

d.) Legt .die GNH bis zum Ablauf des 30. Juni 2016 kein Konzept zur Weiterentwicklung der Konzern· 
gesefi�chaftenvoroder ist dieses nach Feststellung elnesvon ver.d! gegenüber der GNH zu benennenden 
Wirtschaftsprüfers unplausibel, kann dJe Anwendungsvereinbarung schriftlich sofort und ohn� 
Nachwirkung gekündigt werden. tm Falle der Kündigung werden die zwischenzeitlichen Individuellen 
Arbeitnehmerbeiträge in einer Summe zum.Zahftag des übernächsten Kalendermonats zur Rückzahlung 
fälllg. 

2. Das Konzept nach zrff.1 d} ist eine Grundlage für dle Aufnahme von Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem
1. Januar 2017.

Votbehaltllch der zu:stlmmun� der Gremien! 

Als Grundlage fOrdie vorstehend unter Ziffer 2 beschriebenen Verhandlungen schließe.n die GNH und ver.di 
Hessen elne Prozessverein�atungi nach der die GNH 

1. Maßnahm�n zur.�lrtschaftlichen Weiterentwicklung des Konzerns vorlegen wird,

2. sich um eine �rklärut\g'ihrer Mehrheitsaktionärin Stadt Kassel bemühen wird, die öffentliche Trägerschaft der
GNH bis wm 31. Dezember2017 zu erhanen„ ünd

3. die Konzernvereinbarung zur Demografie für die Dauer der Anwendungsvereinbatuhg vom 12. November
2015 zum TV ZUSI verlängert.

Vor.beha ltHch de$ Zqstandekom mens des Tarifvertrages I 

Frankfurt -am Main, den 12. November 2015 

ö .. : .... , ................. �:l, .. :: ........................ . ... �L ....................... .. 
Gesundheit Nordhessen Hotcflng AG ver ;di Hessen 
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Vorlage Nr. 101.18.123 

 

 

Kompetenzen entwickeln - Perspektiven eröffnen - Arbeitsplätze für 

Langzeitarbeitslose schaffen 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel schafft zusätzliche Arbeitsplätze im Rahmen des 

Hessischen innovativen Förderinstruments für die Integration in den 

Arbeitsmarkt „Kompetenzen entwickeln – Perspektiven eröffnen“. Es wird 

angestrebt, zur Integration von Langzeitarbeitslosen (erwerbsfähigen 

Hilfebedürftigen / SGB II) in den Arbeitsmarkt 22 tariflich entlohnte, 

befristete und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse einzurichten 

und zu fördern.  

 

2. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung für die innerstädtischen 

Arbeitsplätze, soweit sie nicht durch das ESF-Bundesprogramm zur 

Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

sichergestellt ist. 

 

Voraussichtlich 15 Arbeitsverhältnisse werden bei den Stadtreinigern, bei der 

freien Wohlfahrtspflege und bei Kasseler Unternehmen eingerichtet. Hier ist 

eine städtische Kofinanzierung voraussichtlich nicht erforderlich. Es werden 

die Landesmittel aus dem oben genannten Programm als 

Lohnkostenzuschüsse weitergeleitet.  

 

3. Für die Projektumsetzung sind im städtischen Haushalt für die 

Haushaltsjahre 2016 bis 2018 602.578 € erforderlich. Für 2016 sind keine 

kommunalen Eigenmittel erforderlich. Die nach politischer Beschlussfassung 

zu beantragenden zusätzlichen Ausgabeermächtigungen (ÜPL) sind durch 

Drittmittel gegenfinanziert. Für 2017 werden städtische Eigenmittel in Höhe 

von  

voraussichtlich 17.028 € und für 2018 städtische Haushaltsmittel von 

voraussichtlich 69.310 € bei der Kostenstelle 500 00 607 benötigt. 

 

Für die Jahre 2017 und 2018 werden die erforderlichen zusätzlichen 

Finanzmittel bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.“ 
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Begründung: 

 

Die Stadt Kassel und der Landkreis Kassel haben für das Hessische innovative 

Förderinstrument für die Integration in den Arbeitsmarkt „Kompetenzen 

entwickeln – Perspektiven eröffnen“ einen gemeinsamen Antrag gestellt. Es sollen 

in der Region Kassel bis zu 50 Arbeitsplätze, davon werden bis zu 22 bei der 

Stadtverwaltung bzw. im Stadtgebiet, neu geschaffen und mit Langzeitarbeitslosen 

besetzt werden. Der Antrag wurde mit Förderbescheid vom 31. Dezember 2015 

und Änderungsbescheid vom 9. Mai 2016 bewilligt. Die Stadt erhält 374.965 € zur 

Mitfinanzierung der 22 geplanten Arbeitsplätze. 

 

 

Zielsetzungen: 

 

 Das Projekt trägt, wenn auch in überschaubarem Umfang, zur Verringerung des 

Langzeitleistungsbezugs und zur Verbesserung des arbeitsmarkt- und 

beschäftigungspolitischen Angebotes für die Zielgruppe der 

langzeitleistungsbeziehenden Frauen und Männer in der Region bei. 

 

 Im Projekt werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze -ohne Beiträge 

zur Arbeitslosenversicherung- angeboten. Die Arbeitsplätze sind im 

öffentlichen Interesse. Es werden z.B. zusätzliche Sonderreinigungen durch die 

Stadtreiniger Kassel durchgeführt. Durch die geplanten Arbeitsverhältnisse 

werden gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten z.B. im Bereich haushaltsnaher 

Dienstleistungen für ältere und behinderte Menschen oder durch das Projekt 

„Gesundes Pausenbrot“ an Schulen des Landkreises wahrgenommen.  

 

 Um die Integrationschancen für den ersten Arbeitsmarkt nachhaltig zu 

unterstützen, wird arbeitsplatzbezogen der Erwerb von Arbeits- bzw. 

Berufserfahrung, Coaching, Beratung und Qualifizierung verknüpft. 

Qualifizierungsangebote erfolgen einzelfallbezogen. Dies kann bei Bedarf auch 

Sprachförderung einschließen. Die Leistungen nach § 16a SGB II (Unterstützung 

Kinderbetreuung, verschiedene Beratungsangebote) sind selbstverständlich ein 

wichtiger Bestandteil der Beratung und sozialpädagogischen Begleitung der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Projektteilnahme dient der 

„Aktivierung und Hebung der Potentiale von erwerbsfähigen 

Langzeitleistungsbeziehenden, insbesondere der Mobilisierung der 

Talentreserven dieser Zielgruppe, und damit der Deckung des Fachkräftebedarfs 

in Hessen.“ (Siehe: Hessisches Innovatives Förderinstrument) 

 

 Die Arbeitsverhältnisse sind inklusiv und diskriminierungsfrei. Das bedeutet, 

dass qualifikations- und eignungsabhängig Personen mit 

Migrationshintergrund und behinderte Menschen  bevorzugt eingestellt 

werden.  
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Herausforderung für die Umsetzung des Beschäftigungsprojektes. Durch das 

Angebot von möglichst wohnortnaher Teilzeitbeschäftigung soll die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden.  

 

 Im Projekt werden unterschiedliche Förderinstrumente zur Finanzierung der 

Arbeitsplätze, zur Projektorganisation und –abwicklung und für 

arbeitsbegleitendes Coaching und Qualifizierung gekoppelt. Diese sind im 

Einzelnen: Das ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser 

Leistungsberechtigter nach dem SGB II auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, das 

hessische innovative Förderinstrument für die Integration in den Arbeitsmarkt 

„Kompetenzen entwickeln – Perspektiven eröffnen“, Eigenmittel des 

Landkreises und der Stadt sowie Eigenmittel der kooperierenden Arbeitgeber.  

 

Zielgruppe: 

 

Das Beschäftigungsprojekt richtet sich an erwerbsfähige 

Langzeitleistungsbeziehende, die sich seit mindestens zwei Jahren im 

Leistungsbezug nach dem SGB II befinden und aufgrund ihrer individuellen 

Probleme, wie beispielsweise Sucht, psychosoziale Schwierigkeiten, 

gesundheitliche Beeinträchtigungen, Schulden oder fehlende Berufsabschlüsse, 

nicht mehr verwertbarer bzw. auf dem Arbeitsmarkt nachgefragter 

Berufsqualifikationen oder -erfahrungen als voraussichtlich nicht vermittelbar 

gelten. Es sollen bevorzugt Personen mit Erziehungsverantwortung, die in einer 

Bedarfsgemeinschaft ALG II erhalten, gefördert werden.  

 

Bei der Projektzielgruppe sind die Kriterien des ESF-Bundesprogramms zu 

berücksichtigen, da die Arbeitsplätze aus diesem Programm komplementär 

finanziert werden. 

 

Arbeitsverhältnisse: 

 

Die geplanten Arbeitsverhältnisse sind bis zu 24 Monaten befristet. Eine 

Übernahme in Dauerarbeitsverhältnisse bzw. die Vermittlung im ersten 

Arbeitsmarkt, wenn möglich auch vorzeitig, ist ausdrücklich gewünscht. Es findet 

das jeweils geltende Tarifrecht Anwendung. Betriebs- und Personalräte werden 

über die personenbezogene Mitbestimmung hinaus bei der Einrichtung und 

Gestaltung der Arbeitsplätze einbezogen. 

 

Im Einzelnen sind in der Stadt Kassel folgende Projekte geplant: 

 

 Voraussichtlich bis zu 7 Arbeitsplätze bei der Stadtverwaltung: 

 

„Ökologischer Garten- und Landschaftsbau“ 
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u. Gartenamt, 

 

2 Mitarbeiter für das Projekt „Ö-Kost“, bzw. Garten- und 

Landschaftsbauprojekte u. a. in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und 

Gartenamt. 

 

Zielgruppe: Langzeitarbeitslose Frauen und Männer mit Motivation für den 

Garten- und Landschaftsbau. Der Arbeitsmarkt in diesem Bereich wird 

weiterhin als sehr aufnahmefähig eingeschätzt. 

 

Weitere Tätigkeitsfelder sind: Unterstützung bei der Aktenarchivierung, 

Zuarbeit für die Neuauflage des Kasseler Behindertenführers, handwerkliche 

Hilfstätigkeiten und Unterstützung der Verwaltung. 

 

 Voraussichtlich bis zu 15 Arbeitsplätze bei den Stadtreinigern, bei der freien 

Wohlfahrtspflege und bei Kasseler Unternehmen: 

 

„Saubere Stadt“ 

Bis zu 6 SV-pflichtige Arbeitsverhältnisse bei den Stadtreinigern, 30 Std./ 

Woche, TVöD 2  

Stufe 2, 

 

Zielgruppe: Langzeitarbeitslose Frauen und Männer, wenn möglich mit 

Führerschein. 

 

Tätigkeit: Straßenreinigung, Freiflächenreinigung, Winterdienst, zusätzliche 

„Stadtreinigungsarbeiten“ z.B. bei Großveranstaltungen wie z.B. documenta, 

Sportveranstaltungen, Stadtfest u.a. 

 

Es können Qualifikationen für den schonenden Umgang mit Ressourcen und in 

der Wert-stoffverwertung erworben werden. Bei entsprechender Eignung und 

Bedarf sind Übernahmen durch die Stadtreiniger möglich.  

 

Weitere Tätigkeitsfelder: Kinderbetreuung, Hausmeistertätigkeiten, 

handwerkliche Hilfstätigkeiten, zusätzliche niedrigschwellige Unterstützung von 

Älteren sowie behinderten Menschen. 

 

Finanzierung 

 

Die Arbeitsplätze werden aus dem ESF-Bundesprogramm, aus dem 

Landesprogramm „Kompetenzen entwickeln – Perspektiven eröffnen“ finanziert. 

Die restlichen Aufwendungen werden aus Mitteln der jeweiligen Arbeitgeber 

finanziert. Für Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung werden die Restkosten aus 

Mitteln der „Hilfe zur Arbeit“ übernommen.  
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Mittel für Coaching, Beratung und Qualifizierung müssen, soweit sie nicht aus dem 

ESF-Bundesprogramm bzw. aus Eingliederungsmitteln des Jobcenters finanziert 

werden, durch Ressourcen der jeweiligen Arbeitgeber sichergestellt werden.  

 

Ausgaben / Finanzierung - städtischer Haushalt  Summen 2016 2017 2018 

  

   

  

Aufwendungen 602.578 89.187 315.076 198.315 

Arbeitgeberbrutto - 7 städtische Arbeitsplätze  346.920 57.820 173.460 115.640 

Zuschüsse - 15 Arbeitsplätze: Stadtreiniger u. Dritte  255.658 31.367 141.616 82.675 

  

   

  

Erträge - Finanzierungsplan 

   

  

  

   

  

Bewilligte Landesmittel -  374.965 46.005 207.704 121.256 

  

   

  

Kofinanzierung 227.613 43.182 107.372 77.059 

davon kommunale Mittel - "Hilfe zur Arbeit" 86.338 

 

17.028 69.310 

davon sonstige öffentliche ESF-Mittel 141.275 43.182 90.344 7.749 

Summe der Erträge Finanzierungsplan 602.578 89.187 315.076 198.315 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 13. Juni 2016 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Magistrat 

- II -/- 50 - 

 

27. Juni 2016 

1 von 5 
Vorlage Nr. 101.18.145 

 

 

Hessische Arbeitsmarktförderung - 

Umsetzung des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 2016 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. „Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung des Ausbildungs- und 

Qualifizierungsbudgets 2016 (AQB) des Landes Hessen.  

 

2. Mit dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2016 werden: 

 

    Zwölf Ausbildungsplätze, davon vier Plätze mit ausbildungsbegleitendem 

Coaching, Schwerpunkt Alleinerziehende, 

   110 Berufsvorbereitungsplätze, davon 60 Plätze für benachteiligte junge 

Menschen mit besonderem Förderbedarf, 35 für junge Menschen mit 

Migrationshintergrund und 15 Plätze für Alleinerziehende zur 

Vorbereitung einer Teilzeitausbildung, 

    203 Plätze für Flüchtlinge im Asylverfahren, davon 64 Plätze in einem 

integrierten Beschäftigungsprojekt mit Sprachkurs sowie 139 

Sprachkursplätze zur langfristigen Integration in Arbeit bzw. Ausbildung 

im ersten Arbeitsmarkt  

 

neu geschaffen bzw. weitergeführt und finanziell unterstützt.  

 

3. Das Sozialamt wird mit der Steuerung und Verwaltung der Budgetumsetzung 

beauftragt. 

 

4. Das Personal- und Organisationsamt wird ermächtigt das für die 

Projektumsetzung erforderliche Personal einzustellen und zu beschäftigen. 

 

5. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung der Ausbildungsplätze, der 

Personalkosten für die Projektsteuerung, Anleitung und sozialpädagogische 

Begleitung, soweit sie nicht durch Dritte oder durch Eigenmittel der Träger / 

Kooperationspartner sichergestellt wird. 
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Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung. Die voraussichtlichen 

Projektaufwendungen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wurden bei der 

Haushaltsplanung für 2017 und bei der mittelfristigen Finanzplanung für 

2018 bis 2020 berücksichtigt.“ 

 

Begründung: 

 

Die weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung in der Region, das Engagement 

der Arbeitsmarktakteure sowie die Eingliederungs- und Aktivierungsmaßnahmen 

der Agentur für Arbeit Kassel (BA), des Jobcenters Stadt Kassel (JC) und der  

Stadt Kassel haben auch in den letzten Jahren zu spürbaren Entlastungen auf dem 

regionalen Arbeitsmarkt geführt.  

 

Der demografische Wandel sowie sich ändernde Wirtschaftsstrukturen und 

Rahmenbedingungen in Kassel sind weitere Faktoren, die zur Entlastung beitragen. 

Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, wird in 2016 

und den Folgejahren weiter anhalten.  

 

Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Region Kassel und der sich 

daraus ergebenden Impulse für den Arbeitsmarkt sind benachteiligte junge 

Menschen mit besonderem Förderbedarf, Langzeitarbeitslose mit multiplen 

Vermittlungshemmnissen sowie Menschen mit einem Migrationshintergrund 

weiterhin überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Seit Sommer 2015 hat 

die Zahl der Flüchtlinge im Asylverfahren, die eine Unterstützung bei der 

Integration in den Arbeitsmarkt brauchen, massiv zugenommen. 

 

Mit dem AQB 2016 wollen das Land Hessen und die Stadt Kassel gemeinsam in 

Kooperation mit den Arbeitsmarktakteuren -wie in den Vorjahren - zusätzliche 

Angebote für die oben genannten Zielgruppen neu schaffen, weiterführen und 

finanziell unterstützen. Oberstes Ziel ist die langfristige Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt. 

 

Alle über das Budget umzusetzenden und finanzierten Maßnahmen und Angebote 

orientieren sich sowohl an den individuellen Bedarfen als auch an den regionalen 

Erfordernissen, die im Konsens der Arbeitsmarktakteure festgestellt werden. 

 

Das Land Hessen stellt der Stadt Kassel mit Bescheid vom 10. Juni 2016 ein 

Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget von 1.046.800 € für die Jahre 2016 bis 

2020 zur Verfügung. Hierin sind Sondermittel zur Integration von Flüchtlingen in 

Höhe von 398.600 € enthalten. Die Stadt bringt in die geplanten Projekte 

Eigenmittel in Höhe von voraussichtlich 229.376 € ein, so dass für  

voraussichtlich 325 Integrationsangebote insgesamt 1.276.176 € zur Verfügung 

stehen.  
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In Projekten und Maßnahmen geförderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen 

selbst oder als Teil einer Bedarfsgemeinschaft Anspruch auf Leistungen nach dem 

SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII oder dem AsylbLG haben. Eingeschlossen sind 

Personen der sogenannten „stillen Reserve“ im Zusammenhang mit dem 

beruflichen Wiedereinstieg, wie auch Geringqualifizierte und Beschäftigte mit 

ergänzendem Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern. 

 

Projekte 

 

Es sind folgende Angebote, Maßnahmen bzw. Projekte geplant: 

 

 Im Jahr 2016 sollen zwölf zusätzliche Ausbildungsverhältnisse für 

benachteiligte, ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende bzw. 

Ausbildungsabbrecherinnen und Ausbildungsabbrecher mit besonders hohem 

Förderbedarf unterstützt werden. Acht junge Menschen erhalten ein 

außerbetriebliches Ausbildungsverhältnis, davon fünf in integrativer und drei in 

kooperativer Form. Sie erhalten ergänzend zur Berufsschule Zusatzunterricht 

und werden sozialpädagogisch begleitet.  

 

Weiterhin werden bis zu vier ausbildungsbegleitende Coachingplätze, für 

alleinerziehende Männer und Frauen in Teilzeitausbildungsverhältnissen, 

angeboten. Die Alleinerziehenden haben an einem individuellen 

Vorbereitungscoaching teilgenommen. 

 

 Auch in diesem Jahr werden die erfolgreichen Projekte „Berufsorientiert in 

Ausbildung“ (BoA) sowie „berufliche Integrationsmaßnahme für Migrantinnen 

und Migranten (InMigra) gemeinsam mit dem Übergangsmanagement  

„Schule / Beruf“ bei der StadtBild gemeinnützige GmbH fortgesetzt. Es sind 

mindestens 95 Projektplätze geplant. 

 

 Das Coaching für voraussichtlich 15 allleinerziehendende junge Männer und 

Frauen zur Vorbereitung einer Teilzeitausbildung für Alleinerziehende wird 

ebenfalls  fortgesetzt. 

 

 Im AQB 2016 sind folgende neue Qualifizierungsprojekte zur 

Arbeitsmarktintegration / Fachkräftesicherung geplant: 
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Das Beschäftigungsprojekt im Garten- und Landschaftsbau (GaLaMa) bietet für 

mehr als 60 Personen qualifizierende Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 

Asylbewerberleistungsgesetz im Zeitraum zwischen dem 1. August 2016 und dem 

31. Juli 2018. Der praktische Teil im Rahmen dieser Maßnahme umfasst  

je 15 Wochenstunden pro Person, in weiteren 15 Wochenstunden erhalten die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Sprach-, Integrations- und 

Orientierungskurs. Es handelt sich um einen niedrigschwelligen Ansatz, der eine 

berufliche Arbeitserprobung mit Spracherwerb im alltäglichen Umgang ermöglicht. 

 

Das Projekt beinhaltet auch die Option von Betriebspraktika und betrieblicher 

Arbeitserprobung mit dem Ziel einer umgehenden Arbeitsmarktintegration. Die 

Teilnehmenden werden durchgängig sozialpädagogisch begleitet. Geplante 

Tätigkeitsfelder finden sich in der Recycling und Abfallwirtschaft sowie in 

zusätzlichen Projekten im Garten- und Landschaftsbau. 

 

„Spoke - Sprach- und Orientierungskurse für erwachsene Flüchtlinge 2016“ 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Maßnahme sind neu in Deutschland und 

verfügen in der Regel nicht mal über fundamentale Kenntnisse der deutschen 

Sprache. Bei dieser Personengruppe ist neben den Sprachbarrieren von weiteren 

Hindernissen auf dem Weg zur Integration auszugehen, z. B. Analphabetismus, 

mangelnde Schul- und/ oder Berufsausbildung bzw. eine nicht unter deutschen 

Arbeitsmarktbedingungen verwertbare Berufserfahrung, gesundheitliche 

Einschränkungen, Traumatisierung. Im Ausland erworbene Kenntnisse, 

Erfahrungen und erbrachte berufliche Leistungen müssen unter den Bedingungen 

des deutschen Arbeitsmarktes völlig neu bewertet werden und erfordern in der 

Regel eine aufwändige Nach- bzw. Neuqualifizierung.   

  

Langfristiges Ziel ist die berufliche und soziale Integration und die individuelle 

Entwicklung einer existenzsichernden Lebensperspektive. Es sollen Arbeitslosigkeit 

und der Bezug von Transferleistungen verhindert werden. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Bezogen auf das Ausbildungsbudget mit dem Förderzeitraum 2016 bis 2020 wird 

für die Jahre 2016 bis 2020 unter Berücksichtigung der o. g. Rahmenbedingungen 

sowie der geplanten Projekte von folgenden Kosten bzw. Fördermitteln und 

Eigenmitteln der Stadt Kassel ausgegangen: 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Kosten insgesamt pro Hh. Jahr 571.700 441.815 178.369 79.892 4.400 

110 Ausbildungsvorbereitungsplätze  109.051 182.761 0 0 0 

12 Ausbildungs-, Coachingplätze  39.300 112.912 112.920 79.892 4.400 

203 Plätze Integration  423.349 146.142 65.449 0 0 

            

  2016 2017 2018 2019 2020 

Finanzierung pro Hh. Jahr 571.700 441.815 178.369 79.892 4.400 

Zuschüsse Land Hessen 561.300 332.000 98.000 51.100 4.400 

Aufwand - Personal- 

Organisationsamt 
0 35.840 46.620 28.792 0 

Aufwand - Sozialamt 10.400 73.975 33.749 0 0 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2016 für das 

Haushaltsjahr 2016 im Teilhaushalt 50004 Sozialamt zur Verfügung. 

Haushaltsmittel des Personal- und Organisationsamtes werden erst ab 2017 

benötigt. Sie werden im Teilhaushalt 11004 Personal- und Organisationsamt und 

im Teilhaushalt 50004 Sozialamt bei der Haushaltsplanung für 2017 und bei der 

mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 berücksichtigt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27. Juni 2016 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Fuhrpark 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wird hoch ist der Fahrzeugbestand im Bereich der Stadtverwaltung Kassel, 

einschließlich der Kommunalbetriebe, aufgeschlüsselt nach PKW, 

Transporter, LKW, Sonderfahrzeuge? 

2. Wer veranlasst die Neubeschaffung von Fahrzeugen? Erfolgt einen 

Ausschreibung? 

3. Wie lang ist die Nutzungsdauer der Fahrzeuge? 

4. Wer entscheidet über die Nutzungsdauer? 

5. Gibt es Elektrofahrzeuge? 

6. Wie erfolgt der Verkauf der Fahrzeuge? 

7. Erfolgt die Anschaffung über einen Kauf oder über Leasing? 

8. Wo sind diese Fahrzeuge versichert? 

9. Wer führt die Wartung für diese Fahrzeuge durch? Wenn dies in Eigenregie 

geschieht; wie viele Mitarbeiter sind in der Stadtverwaltung und in den 

Kommunalbetrieben dafür eingestellt? 

10. Wie erfolgt das Tanken der Fahrzeuge? 

11. Gibt es dazu Sondervereinbarungen mit bestimmten Anbietern? 

12. Welcher der leitenden Mitarbeiter hat eine Selbstfahrgenehmigung? 

13. Wem steht ein Fahrer zu? 

 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dieter Gratzer 

 

 

gez. Dieter Gratzer 

Fraktionsvorsitzender 
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Anmeldung von Wohnadressen 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

Gibt es bestimmte Adressen, an denen mehr Menschen ihre Wohnadresse 

angeben, obwohl die baulichen Voraussetzungen ein  "Wohnen" dieser Vielzahl 

von Menschen an dieser Meldeadresse nicht möglich erscheinen lässt? 

 

Wenn nicht, wird eine Plausibilitätsprüfung für gehäuft auftretende 

Meldeadressen durchgeführt? 

 

Wenn ja, gibt es städtische Prüfer, welche die Plausibilität der Meldung prüfen 

und die Personen an der Meldeadresse überprüfen? 

 

Wenn ja, gibt es eine Überprüfung von an solchen Adressen gemeldeten 

Personen und den Bezug von Sozialleistungen? 

 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dieter Gratzer 

 

 

 

gez. Dieter Gratzer 

Fraktionsvorsitzender 
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Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zukünftig die Jahresabschlüsse der Stadt 

fristgerecht aufzustellen. 

 

 

Begründung: 

 

Im Rahmen der 184. Vergleichenden Prüfung "Haushaltsstruktur 2015: 

Großstädte" wurde durch die Prüfer festgestellt, dass die Stadt Kassel im 

Prüfungszeitraum in keinem Jahr die Jahresabschlüsse fristgerecht aufgestellt hat. 

Der Jahresabschluss ist nach § 112 Absatz 9 HGO bis zum 30. April des folgenden 

Haushaltsjahres aufzustellen und nach § 114 HGO bis zum 31. Dezember des 

nächsten folgenden Haushaltsjahres von der Stadtverordnetenversammlung zu 

beschließen. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Warum hat der Magistrat bislang die bereits im Rahmen der  

163. Vergleichenden Prüfung „Rechnungsprüfungsämter Städte und LWV“ 

im Jahr 2013 sowie im Rahmen der 184. Vergleichenden Prüfung 

"Haushaltsstruktur 2015: Großstädte" abgegebene Empfehlung der Prüfer 

ignoriert und bis jetzt kein gesondertes Antikorruptionskonzept in Form 

einer Richtlinie oder Dienstanweisung in Kraft gesetzt? 

 

2. Warum nutzt die Stadt Kassel die Möglichkeit von internetbasierten 

Kontaktformularen bzw. Online-Kontaktformularen in Bezug auf die 

Korruptionsvorbeugung nicht? Warum gibt es weder auf der Internetseite 

der Stadt noch im stadtinternen Telefonbuch einen expliziten Hinweis auf 

einen Antikorruptionsbeauftragten, der in Verdachtsfällen als 

Ansprechpartner zur Verfügung steht? 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Sicherstellung eines wirkungsvollen Forderungsmanagements 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, sicherzustellen, dass gemäß § 26 GemHVO der 

Stadt zustehende Erträge vollständig erfasst und die Forderungen rechtzeitig 

eingezogen werden. Hierzu ist ein Forderungsmanagement vorzuhalten, das 

eine geordnete und effiziente Forderungserfassung und -verwaltung sowie eine 

zeitnahe und wirkungsvolle Realisierung der städtischen Ansprüche ermöglicht. 

 

 

Begründung: 

 

Im Rahmen der 184. Vergleichenden Prüfung "Haushaltsstruktur 2015: 

Großstädte" wurden durch die Prüfer ungeklärte Differenzen und 

Wertschwankungen in der Forderungsverwaltung der Stadt Kassel festgestellt. 

Auch seitens des Revisionsamts liegen Hinweise zu Unregelmäßigkeiten vor. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Haushaltshoheit bewahren - Bewirtschaftungsgrundsätze aufheben 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Bewirtschaftungsgrundsätze des Magistrats für den Haushalt 2016 werden 

aufgehoben. 

 

Begründung: 

 

Das Recht der eigenen Haushaltshoheit ist nach der Hessischen Gemeindeordnung 

ureigenes Privileg der Stadtverordnetenversammlung, das nicht übertragen 

werden darf (HGO §51 Abs.7.). Die im Magistrat beschlossenen 

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2016 entsprechen einer 

Hauswirtschaftlichen Sperre nach §107 der HGO. In den vom Hessischen 

Innenministerium herausgegebenen Hinweisen zur HGO werden Bedingungen 

gestellt, die eine Anordnung zur Durchführung selbiger rechtfertigen. Dazu muss 

sich entweder im Verlauf des Haushaltsvollzugs eine Gefährdung des 

Haushaltsausgleichs ergeben oder der in der Beschlussfassung über den Haushalt 

erwartete Fehlbedarf höher ausfallen. Bei einem – inzwischen aufsichtsbehördlich 

genehmigten - Haushaltsplan für das Jahr 2016 mit einem Überschuss von über 

13,7 Mio.€ ist damit nicht zu rechnen.  

In der Vorlage 121/2016 des Magistrats fehlt eine solche stichhaltige Begründung. 

 

Quelle: Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport, Kommunales 

Haushaltswesen: 

https://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMd

I_15/HMdI_Internet/med/59d/59d1031f-7a17-b141-79cd-

aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true  

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Lutz Getzschmann 

 

 

gez. Lutz Getzschmann 

Fraktionsvorsitzender 

https://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI_15/HMdI_Internet/med/59d/59d1031f-7a17-b141-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
https://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI_15/HMdI_Internet/med/59d/59d1031f-7a17-b141-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
https://verwaltung.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdI_15/HMdI_Internet/med/59d/59d1031f-7a17-b141-79cd-aa2b417c0cf4,22222222-2222-2222-2222-222222222222,true
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Einstellung von kommunalen Betriebsprüfer*innen 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadt Kassel nimmt ihre gesetzlichen Mitwirkungsrechte im 

Steuerermittlungs- verfahren ( § 21 Abs. 3 FVG ) zur Gewerbesteuer wahr und 

richtet zwei Stellen zur kommunalen Betriebsprüfung ein. Die Ergebnisse und 

Erfahrungen werden nach zwei Jahren im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft 

und Grundsatzfragen vorgestellt. 

 

 

Begründung: 

 

Die Gewerbesteuer Prüfzyklen betragen bei den meisten Unternehmen mehr als 

zehn Jahre. Bei nahezu allen Betriebsprüfungen werden Steuernachforderungen 

festgesetzt. Die Stadt Kassel kann aber auf Grundlage der Abgabenordnung  

( Bundesrecht ) nur vier Jahre rückwirkend Steuernachforderungen realisieren. 

Bisher gehen der Stadt Kassel dadurch Gewerbesteuereinnahmen verloren. Der 

Einsatz von kommunalen Betriebsprüfern, die die Stadt Kassel anstellt und sie im 

Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages dem zuständigen Finanzamt 

zuordnet, sorgt für wesentlich kürzere Prüfzyklen und die Einnahmeausfälle 

werden reduziert. Die zusätzlichen Prüfer*innen finanzieren sich durch die 

Gewerbesteuermehreinnahmen selbst. In der Vergangenheit konnten z.B. Köln, 

Nürnberg und Erlangen mit Hilfe dieses Verfahrens, erhebliche 

Gewerbsteuermehreinnahmen verzeichnen. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Mirko Düsterdieck 

 

gez. Lutz Getzschmann 

Fraktionsvorsitzender 
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Kostensteigerungen und Vergabeverfahren beim Bau des Flughafens  

Kassel-Calden 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

Der hessische Landesrechnungshof hat bei einer Prüfung der Zuwendungen des 

hessischen Wirtschaftsministeriums zahlreiche Unregelmäßigkeiten und Verstöße 

gegen Vergaberichtlinien beim Bau des Flughafens Kassel-Calden festgestellt. 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wer war über welchen Zeitraum für die Stadt Kassel in der ARGE 

Projektsteuerung der Kassel Flughafen GmbH vertreten? 

2. Waren in den Gesamtinvestitionskostenermittlungen (GIKE) für den 

Flughafen Kassel-Calden jeweils alle zwingend zu realisierenden Positionen 

angesetzt oder fehlten zahlreiche Ansätze, z.B. für Grunderwerb, 

Entschädigungszahlungen und das Inventar der Hochbauten? 

3. Weshalb führte ein höherer Detailierungsgrad der Planung zu steigenden 

Baukosten und inwiefern waren diese nicht vorhersehbar? 

4. Welche Verschärfungen in der Luftsicherheitsgesetzgebung verursachten, 

jeweils in welcher Höhe, Kostensteigerungen beim Bau des Flughafens 

Kassel-Calden? 

5. Mit welcher Begründung hielt der Magistrat in der GIKE berücksichtigte 

Vergabeerfolgsprognosen für angemessen? 

6. Ab wann wusste der Magistrat, dass die Flughafen Kassel GmbH 

beabsichtigt, die Ausschreibungen der Bauleistungen für den Flughafen 

Kassel-Calden so zu gestalten, dass dadurch vor allem hessische 

Unternehmen die Ausschreibungen gewinnen konnten? 

7. Ab wann wusste der Magistrat, dass die Flughafen Kassel GmbH 

beabsichtigt, die Ausschreibungen der Bauleistungen für den Flughafen 

Kassel-Calden durch die Bündelung von Losen so zu gestalten, dass 

mehrheitlich große Unternehmen die Ausschreibungen gewinnen konnten? 
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Kassel-Calden erbracht - wie hoch waren die jeweils vertraglich 

vereinbarten Kosten dafür und wie hoch die tatsächlich geleisteten 

Zahlungen? 

9. Hält der Magistrat es für angemessen, dass die Zahl der Bieter bei 

Ausschreibungsverfahren zum Bau des Flughafens Kassel-Calden begrenzt 

wurde? 

10. Ist sichergestellt, dass alle den Bau des Flughafens Kassel-Calden und die 

damit verbundenen Ausschreibungen betreffenden Unterlagen auch über 

die Fünfjahresfrist hinaus, mindestens aber bis zur vollständigen Klärung 

der Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren, aufbewahrt 

werden? 

11. Die Finanzierung der letzten Baukostensteigerung über 271 Mio. € hinaus 

soll durch die Flughafen GmbH über einen Kredit abgedeckt werden. Wie 

hoch sind die Kosten für diesen Kredit? 

12. Wie hoch wären die Kreditkosten, wenn die Anteilseigner diese erneute 

Baukostensteigerung direkt bezahlten - wie bisher bei den 

Investitionskosten? 

13. Wie bewertet der Magistrat diese Kreditaufnahme bzgl. der am 28.6.2010 

in der Stavo verabschiedeten Deckelung der Investitionskosten für die 

kommunalen Gesellschafter im Rahmen des 2. Nachtrags zur 

Absichtserklärung? 

14. Wann hat der Aufsichtsrat der Flughafen GmbH den Wirtschaftsplan 2016 

beschlossen? 

 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Mirko Düsterdieck 

 

 

 

gez. Lutz Getzschmann 

Fraktionsvorsitzender 
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Schuldenuhr 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Eingangsbereich des Rathauses sowie auf 

der Internetseite der Stadt Kassel eine Schuldenuhr vergleichbar mit der des 

Bundes der Steuerzahler zu installieren. Dort soll der aktuelle Schuldenstand 

der Stadt, die Pro-Kopf-Verschuldung je Bürger sowie die Summe, um die sich 

der Schuldenstand pro Sekunde erhöht oder verringert, angezeigt werden.  

 

Begründung: 

 

Erfolgt mündlich 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Matthias Nölke 

 

 

 

gez. Matthias Nölke 

Fraktionsvorsitzender 
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Stellplatzsatzung 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie hoch waren in 2015 und im Zeitraum Januar bis Mai 2016 die 

Einnahmen durch Zahlungen von Ablösesummen gemäß der 

Stellplatzsatzung? 

 

2. Welche Beträge entfielen auf die Zone I (4.000,00 Euro je Stellplatz) und auf 

das übrige Stadtgebiet (2.000,00 Euro je Stellplatz)? 

 

3. Wie hoch sind die jährlichen Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der 

Stellplatzsatzung? 

 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Matthias Nölke 

 

 

 

gez. Matthias Nölke 

Fraktionsvorsitzender 
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